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zum Schlimmen ausschlagen mußte. Hatten sich selbst die
Ordenshäuser, die sich innig den obgenannten Reformbestre¬
bungen angeschlossen hatten, dieser verderblichen Einflüsse
nicht erwehren können, so ist dieses um so eher von den übri¬
gen Ordenshäusern zu begreifen, die ohnehin in jenen Bestre¬
bungen ein Uebermaß der Beschränkung ihrer freien politischen
Stellung fanden, die in mehr oder minder schroffen Gegen¬
satz zu der freien kirchlichen Stellung trat, welche die'
Reformen naturgemäß anstrebten. Der politische Partikularis-

ist und bleibt der Todfeind der wahren Freiheit aus kirch-
ichem Boden.

Neben dem inzwischen erstandenen Orden der grauen
Mönche (Ol-äo griseus) von Zisterz nahm sich die herabgekommene
Reform von Kluny und die Verkommenheit des Stammordens
der schwarzen Mönche (ordo nigrorum monachorum) um so
düsterer aus. Es war eine Fügung der Vorsehung, als der

Jnnocenz III. um das innere Leben, sowohl im Orden
des heil. Benedikt, als auch im Orden des heil. Augustinus,
der das gleiche Schicksal (theilweise noch ein schlimmeres) er¬
fahren hatte, zu heben, eine Wiedererneuerung des Ordenslebens
durch das Doppelprinzip der Zentralisation und Selbst-
erwaltung, wie selbes in den Ordenskapiteln zu Tage

tritt, versuchte; dadurch sollten einerseits die Sonderbestrebungen
der einzelnen Klöster, als auch das Schwanken in der innern
Leitung derselben nach dem Wechsel der Persönlichkeit der je¬
weiligen Aebte nach Möglichkeit behoben werden und anderer¬
seits sollte dem Orden innerhalb der selbsteigenen Sphäre eine
selbstständigere Bewegung und größere Freiheit auf Grund der
kanonischen Bestimmungen zu Gute kommen, während den
Bischöfen den nicht exemten Klöstern gegenüber naturgemäß die
Oberaufsicht und Exekutive verblieb. x)

*) f
Ueber die Ordenskapitel im Allgemeinen ist zu vergleichen die in¬

haltsreiche praefatio in IV. tom. thes. nov. anecd. ed. Martene etDurand, und Reyneri apost. Benedict, in Anglia, Duaci off. Keilam
1626, welche Schrift die Nechtskontinuität zwischen der nachtridentischen
Benediktiner-Kongregation und den Englischen Ordenskapiteln vom
13. Jahrhundert an nachzuweisen versucht.
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